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Jonathan Kufner-Eger

Essentialisierung und Etikettierung
Kritik der Ausschließung von „Schwierigen“ und  

anti-essentialistische Überlegungen

Aus dem Wörterbuch der Synonyme für „schwierige Klient*innen“

abartig abnormal abweichend aggressiv anders anpassungsunfähig antisozial arbeits-
scheu arm asozial auffällig aufsässig aufmerksamkeitsgestört bedürftig behindert 
benachteiligt bestialisch besserungsbedürftig beziehungslos bildungsunfähig böse 
brutal charakterschwach debil degeneriert delinquent defizitär deviant diebisch 
dissozial emotional nicht affizierbar entartet entkoppelt entwicklungsgestört erblich 
vorbelastet erziehungsbedürftig extrem feindlich fremd gefährlich geistig abartig 
gemeingefährlich gemeinschaftsfremd gemeinschaftsunfähig gestört gewaltaffin 
gewaltbereit gewalterfahren gewalttätig grenzdebil haltlos hemmungslos hilfsbedürf-
tig hoffnungslos hyperaktiv hysterisch idiotisch integrationsunfähig irre krankhaft 
gestört kriminell lasterhaft leichtsinnig lernresistent liederlich mangelhaft milieube-
dingt minderbegabt minderbemittelt minderwertig mittellos moralisch fragwürdig 
närrisch negativ nutzlos nicht affizierbar nicht aktivierbar nicht förderbar nicht halt-
bar nicht geeignet nicht paktfähig nonkonform normabweichend norm- und orientie-
rungslos pädagogisch nicht erreichbar passiv pathologisch persistent pflichtvergessen 
problematisch psychopathisch psychotisch triebhaft überflüssig unbelehrbar unfähig 
unmoralisch unreif unsauber unverbesserlich radikal rechtlos renitent risikobereit 
rückfällig selbstverschuldet schädlich schuldig schutzbedürftig schwachsinnig see-
lisch abartig skandalös sozial schädlich sozial schwach sozial verfallen spitzbübisch 
süchtig störrisch systemsprengend tadelnswert terroristisch trunksüchtig überflüssig 
unanständig unaufrichtig unbegabt unbeherrschbar unbeschulbar uncompliant 
undankbar undiszipliniert unerziehbar unfähig unfolgsam unhygienisch ungebildet 
unhaltbar unintelligent unkooperativ unqualifiziert unterentwickelt unordentlich 
untragbar untüchtig unverbesserlich unvermögend unvernünftig unwillig unwürdig 
unzivilisiert verantwortungslos verbrecherisch verdorben verfestigt verhaltensauffäl-
lig verhaltensoriginell vernachlässigt verurteilt verwahrlost verwahrungsbedürftig 
verzichtbar verzogen vorbelastet vorbestraft vorlaut wahnsinnig wertlos widerspenstig 
widerständig wild willensschwach zerstörerisch zuchtlos

kurz: schwierig!
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Diese Attribute reflektieren auf ihre jeweils konkreten zeitgeistigen, also histo-
risch-situierten, herrschaftsförmigen, gesellschaftspolitischen wie institutionellen 
Dimensionen. Die fehlende Interpunktion verweist gleichzeitig auf ihren dis-/
kontinuierlichen Zusammenhang und die vervielfältigende Normalisierung sol-
cher Differenzierungs- und Entscheidungspraktiken untereinander.

Die Rede von den „Schwierigen“ ist hochgradig performativ, d.h. wirklich-
keitserzeugend. Im Folgenden geht es mir um Überlegungen zu den Fragen, was 
diese Etiketten für Soziale Arbeit bedeuten, was sie über ihre theoretische sowie 
praktische Handlungsfähigkeit mitteilen, die Herstellung und Reproduktion 
von Differenz beinhalten. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, von den Folgen für 
Menschen zu schreiben, die mit Sozialer Arbeit konfrontiert sind. 

Hilfe und Kontrolle? Was Integration und Ausschluss mit der 
Herstellung von Differenz zu tun haben

Es gehört zum disziplinären Hausbrauch, Soziale Arbeit in einem Spannungsfeld 
zwischen Hilfe und Kontrolle zu beschwören. Diese ritualisierte Formel soll, je 
nach historischen Variationen, letztlich Soziale Arbeit als helfenden Beruf definie-
ren. Das Unheimliche daran ist weniger die ausgeübte soziale Kontrolle. Noch die 
Einsichten, die den Kontrollaspekt als „Konditionalprogramm Sozialer Arbeit“ 
beschreiben: „Kontrolle ist der zentrale Modus, in dem Soziale Arbeit agiert. Sie 
kann helfen, indem sie kontrolliert, oder sie kann auch ausschließlich kontrollie-
ren. Aber sie kann nicht nicht kontrollieren“ (Dollinger 2019). Unheimlich wirkt 
in diesem Zusammenhang, was Adele E. Clarke (2012) als „Ort des Schweigens“ 
benannt hat. Unausgesprochen bleibt in den Grenzen dieser Reflexion auf die 
Kontrollfunktion, dass durch die Fixierung auf das Diskurselement Hilfe & Kon-
trolle als Lösung „sozialer Probleme“ gesellschaftliche Grenzziehungen und Aus-
schlussprozesse in ein Ordnungsproblem umgewandelt werden. Doch da „nicht 
jede Exklusion erneute Inklusion bedeutet, sondern Formen von Inklusion soziale 
Ausschließung erzeugen“ (Cremer-Schäfer 2001, 64), muss danach gefragt werden, 
welche Anteile Soziale Arbeit bei aller integrativen/inklusiven Intention an sozial 
degradierenden, vergegenständlichenden und ausschließenden Praktiken hat. 

Um dies in den Blick zu bekommen, respektive (in meinem Fall als in der 
Straffälligenhilfe Arbeitender) überhaupt einmal denken zu können, hilft die 
Perspektive, Vergesellschaftungsprozesse, Politiken und staatliche Organisatio-
nen, wie die der institutionalisierten Hilfe in Form Sozialer Arbeit vom Vorgang 
sozialer Ausschließung her zu betrachten. Auch wenn das Vorhaben, eine genuin 
inklusiv orientierte Profession aus dieser Perspektive zu analysieren, zunächst 
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irritierend wirken oder häretisch aufgeladene Anklagen evozieren mag, stellt 
„eine ‘selbstbezichtigende’ Analyse der ‘integrierenden’ Formen und Techniken 
von Herrschaft [… eine Möglichkeit dar, innerhalb einer] kritischen Perspektive, 
die Verstrickungen in Herrschaft zu bearbeiten“ (Cremer-Schäfer 2007, 60). 

Helga Cremer-Schäfer und Heinz Steinert (1998 [2014]) haben bereits vor der 
Jahrtausendwende mit ihrem gesellschaftstheoretischen Gedankenmodell, das 
von einem Institutionenkomplex, von „Verbrechen & Strafe“ und „Schwäche & 
Fürsorge“, ausgeht, ein geeignetes Denkwerkzeug angeboten. Ich will im Folgen-
den meine Überlegungen skizzieren, wie damit selbstanalytisches wie -reflexives 
Nachdenken gelingen kann, das an den zentralen Widersprüchen Sozialer Arbeit 
ansetzt. Und es kann dazu gebraucht werden, innerhalb dieser Widersprüchlich-
keiten Möglichkeitsbedingungen zu entwickeln, die eine autonome Lebenspraxis 
des jeweiligen Gegenübers im Blick haben. 

Der Ausgangspunkt der AutorInnen beruht auf der Erfahrung und Prämisse, 
dass bekannte Formen von Vergesellschaftung auf Politiken von Ausschließung 
beruhen. Indem jede Vergesellschaftung Zugehörigkeit bestimmt, setzt sie Aus-
schließung als jeder Ordnung inhärentes Merkmal (Steinert 2000, 16) voraus. 
Es ist integraler Bestandteil dieser analytischen Perspektive, dass Inklusion und 
Exklusion nicht als Gegensatzpaar gefasst, sondern als „widersprüchliche Ein-
heit“ (Cremer-Schäfer/Steinert 1997, 244) verstanden werden. Das ermöglicht, 
aus der Perspektive von Ausschließung herrschende Grenzen von Inklusion zu 
thematisieren und in ihrer ineinandergreifenden Funktionalität von „Grenzbe-
arbeitungen“ zu begreifen (vgl. auch Kessl/Maurer 2009). Dazu gehören sowohl 
Grenzziehungen (alte und neue) als auch Grenzüberschreitungen, -verschiebungen 
und deren Analyse wie Reflexion. Dazu gehört unabdingbar, die Problemdefi-
nitionen, die von den Institutionen „Verbrechen & Strafe“ und „Schwäche & 
Fürsorge“ vorgegeben werden, eben nicht als vorausgesetzt zu akzeptieren und 
damit weiterzuarbeiten, sondern diese selbst radikal infrage zu stellen. 

Diese Perspektive bietet auch eine Möglichkeit, die symbolische Ebene der 
Politik in ihrer Verschränkung mit einer realpolitischen, instrumentellen Politik 
als Ebene der Moral- und Identitätspolitik begreifbar zu machen (vgl. Stehr 2012, 
466). Anhand dieser Verflechtungen, exemplarisch am Fall Verbrechen, wird aufge-
zeigt, dass „die Transformation von Straf- und Kontrollformen gemacht wird und 
nicht ‘passiert’, dass sie Resultat von Entscheidungen ist“ (Cremer-Schäfer 2005, 
196). Ich lege im Folgenden den besonderen Akzent darauf, aufzuklären, welche 
Folgen die Be- und Umdeutung von Konflikten zu Kriminalität oder Gefährlich-
keit zeitigt (vgl. insb. Christie 1977 [1986], 2005; Hanak et al. 1989; Stehr 2018).
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In der Ausschließungs- und Konfliktperspektive kann über „Integration […] 
nicht abgetrennt von Klassen- und anderen Differenz-Verhältnissen gesprochen 
werden, in die integriert wird“ (Cremer-Schäfer 2019, 64). Auf dem Praxisfeld 
Sozialer Arbeit wirken ebendiese Differenz-Verhältnisse nicht nur als Bedingun-
gen in der Interaktionssituation. (Die Herstellung von) Differenz stellt selbst den 
Bezugspunkt dar, der zum einen die Zuständigkeit markiert und den Instituti-
onenbetrieb absichern soll, zum anderen die Interventionslogik prägt und die 
je spezifischen Handlungsvollzüge (mit-)bestimmt – Differenz bleibt letztlich 
unhintergehbar (vgl. Kessl/Maurer 2010).1 

Herstellung von Differenz. Essentialisierungen durch Soziale Arbeit. 
Wozu?

Differenzen resultieren aus sozialen Unterscheidungspraxen. Dichotomisierende, 
zwei-teilende Klassifikationen sind keine „naturwüchsigen“ Phänomene. Wir 
haben es vielmehr mit sozialen Artefakten zu tun, menschengemacht, aber nicht 
unter freien Umständen, sondern in gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnis-
sen bzw. im Rahmen und den Grenzen institutioneller und situativer Kontexte. 
Oftmals werden dabei feldspezifische Praxisvollzüge und Interventionssituationen 
als „Nicht-Situationen“ konstruiert, indem z.B. „Handlungsvollzüge von ihrem 
interaktiv-situativen bzw. ihrem biographischen Kontext isoliert werden und diese 
Interpunktion als sozialer Akt unsichtbar gemacht wird“ (Cremer-Schäfer 2012, 
S. 145; vgl. Christie 1980/81 [1986]). Hochgradig problematisch ist, dass dabei 
„die soziale Produziertheit von Differenz, ihre Kontingenz und Konstruiertheit 
[…] verdrängt bzw. als natürlich angesehen [wird]. Differenz wird nicht als Effekt 
der Äußerung, sondern als deren Ursache imaginiert“ (Plößer 2010, 22f.). Es 
braucht in diesem Zusammenhang keine wahnsinnig kreativen Verweise, eine 
Erinnerung an einen der prominentesten Sätze der (Devianz-)Soziologie genügt: 
„Der Mensch mit abweichendem Verhalten ist ein Mensch, auf den diese Bezeich-
nung erfolgreich angewandt worden ist; abweichendes Verhalten ist Verhalten, das 
Menschen als solches bezeichnen“ (Becker 1963 [2014). Dies macht deutlich, dass 
die Frage nach den „Ursachen“ von Devianz, nach dem „Warum“ in den Worten 
von Michael Dellwing (2014, XXIII) nicht länger ironiefrei gestellt werden kann. 
„Denn die Frage nach der ‘Ursache’ benötigt feste, einheitliche Abweichungska-
tegorien – und die hat die interaktionistische Thematisierung gerade kassiert“. 

1 Diesem Themenkomplex wurde 2019 das Heft 153 der Widersprüche „Die Macht von 
Bezeichnungen“ gewidmet. 
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Abweichung wird erst zu dem Zeitpunkt bedeutsam, wenn eine „zugestande-
ne Normalitätsbreite“ (Ralser 2010, 136) überschritten und dadurch Irritation 
ausgelöst wird. Zu hinterfragen ist das spätestens dann, wenn in Konfrontation 
mit sozialen Herausforderungen essentialisierende Zuschreibungen realisiert und/
oder pathologisierende Reaktionsformen abgeleitet werden. Essentialisierungen 
werden im sozialarbeiterischen Alltagsvollzug nicht nur, aber stark von anamnes-
tischen Perspektiven ausgelöst, wobei „Diagnosen und diagnostische Instrumente 
[als] Teil institutionalisierter Erklärungsroutinen [verstanden werden können]. 
Sie dienen der Behandlung des Zusammenhangs von Feststellung und Therapie 
respektive der Politik performativer Differenzen in unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Kontexten“ (Weisser 2005, 30). Und es liegt in der Natur der Sache (teil-)
standardisierter Diagnoseinstrumente, die aus Praktikabilitätsgründen auf hand-
lungsbegründende Erkenntnisfähigkeit zielen, Ambivalenzen, Mischformen und 
Widersprüche auszublenden (Ziegler 2003). „Das diagnostische Instrument selbst 
kann jedoch seine Verwendung nicht definieren. Es ist sozusagen blind gegenüber 
dem Prozess, der Diagnosen in Politik verwandelt“ (Weisser 2005, 31). Ebendies 
ist aus einer differenztheoretischen Perspektive zu problematisieren, sobald mittels 
Markierung und dem Gebrauch schematisch vorgegebener Distinktionsmerkmale 
Essentialisierungs- und Naturalisierungsstrategien folgen, die „bestimmte Verhal-
tensweisen, Oberflächenmerkmale oder Zugehörigkeitsmuster zum anscheinend 
gegebenen, unhinterfragten Teil des subjektiven ‘So-Seins’“ (Kessl/Maurer 2010, 
165; vgl. Goffman 1963 [2012]) erklären und auf deren Grundlage Menschen auch 
entsprechend behandelt werden (vgl. Christie 2005). Vor diesem Hintergrund ist 
die analytisch ergiebigere und herrschafts- wie institutionenkritische Frage eben 
nicht die, die Antworten auf das „warum“ sucht, sondern jene, die das „wofür“ 
(Kessl/Maurer 2012, 51) in den Blick nimmt. Zumindest wenn verstanden werden 
will, was im Zuge von Essentialisierungen bewerkstelligt wird.

Was meint also Essentialisierung? Essentialisierungen sind zuallererst einmal 
Dekontextualisierungen nach den Bedingungen der*desjenigen, der*die die Zu-
schreibung vornimmt. Und obwohl dieser Zugriff eines reduktiven Essentialismus 
(Weisser 2007) auf Messbarkeit und Vergleichbarkeit abzielt und „das Angesehene 
verdinglicht, ist er keineswegs objektiv. Stattdessen bestimmt er den Wert aller 
Dinge auf subjektive Weise nach ihrer Nützlichkeit und verwandelt das An-Sich 
der Welt in ein Für-Mich“ (von Schirach 2019, 47f. kursiv i.O.). 

Durch diesen Prozess werden amoralische Eigenschaften (siehe in diesem Bei-
trag Seite 49) zugeschrieben und als bestimmendes und oder einziges Wesensmerk-
mal betrachtet und parallel bestimmte Zugehörigkeitsmerkmale entzogen. Damit 
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geht einher, was mittlerweile zum integralen Bestandteil sozialarbeiterischer De-
batten gehört und unter dem Begriff der „Vereinzelung“ thematisiert wird. Ein 
guter Weg, mögliche Solidarisierung (auch sozialarbeiterischer Akteur*innen) 
mit der bezeichneten Person und ihren Konflikten zu verhindern (vgl. Steinert 
1973). Das liegt vorrangig daran, dass anhand vorgenommener Kategorisierungen 
Distanz zu der betrachteten sozialen Handlung geschaffen (vgl. Christie 2005) 
und damit ein konflikthaftes soziales Phänomen der Verstehbarkeit entzogen 
wird (vgl. Cremer-Schäfer 2018). Kategorisierungen, die Personen als Objekte 
bestimmen, Kategorisierungen, die abstrakt Mitglieder zu einer Gruppe von 
„Merkmalsträger*innen amoralischer Eigenschaft xy“ homogenisieren, arbeiten 
wie Etiketten, die den Zweck haben, auf Menschen eine zweckmäßige Lösung 
anzuwenden. Diese Zuschreibung von „wesenshaften“ Eigenschaften wird auch mit 
dem Begriff der „Essentialisierung“ analysiert und kritisiert. Essentialisierungen 
eliminieren Verschiedenheit sowie Bedingtheit/en und sie reduzieren alle auf eine 
Gleichheit, die mit Gleichheit wenig zu tun hat. 

Was kann gegen „Essentialisierungen“ und damit gegen Etiketten und ins-
titutionelle Stigmatisierung getan werden? Was kann aus einer in diesem Bei-
trag angerufenen etikettierungstheoretisch fundierten wie konflikttheoretisch 
inspirierten Positionierung Sozialer Arbeit geschlossen werden, um (Aus-)
Schließungsvorgängen etwas entgegenzusetzen? Kann es sozialarbeiterischen 
Akteur*innen gelingen, soziales Kontroll- und oder Hilfehandeln auszuüben, 
ohne dabei Devianz zuzuschreiben? Welche Folgen resultieren aus institutioneller 
Stigmatisierung? Wie können dagegen konkrete informelle und oder institutio-
nell verankerte ent-stigmatisierende Rituale aussehen und etabliert werden (vgl. 
Hammerschick/Pilgram 2015)? Wie könnte es gelingen, die Person „hinter der 
Anwendung von Risikoklassifikationen [oder anderen gängigen Schemata] nicht 
aus den Augen zu verlieren, das eigensinnige, diverse, unberechenbare Subjekt im 
Objekt der Steuerung anzuerkennen, mit ihm zu kommunizieren, sich mit ihm zu 
verstehen, es an der Arbeit mit ihm, an der an ihm angewandten Kriminalpolitik 
zu beteiligen“ (Pilgram 2020, 24ff.)? 

Im Folgenden kann es um keine Blaupausen oder exakten methodischen Hand-
reichungen gehen. Diese Gedankensplitter können jedoch in eine anti-essentia-
listische Richtung weisen, in die geschaut werden kann. 
1. Es macht einen Unterschied, wenn eine Beschreibung von Handlungen und 

situativen Kontexten vorgenommen und danach gefragt würde, was „die 
Handlung“ für die Person bedeutet hat. Das vermeidet Kategorisierungen, 
Diagnosen, Etiketten, Exklusionstickets. 
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2. Es wäre Einiges gewonnen, wenn explizit verstanden werden wollte, welche 
Bedeutung die Problematisierung durch Soziale Arbeit für die betroffenen 
Personen hat. Was geschieht tatsächlich (für wen), wenn „Alltagskonflikte und 
Lebenskatastrophen“ (Hanak et al. 1989) in das Phänomen Kriminalität um-
gewandelt werden? Wenn (Jugend-)Kriminalität als Konflikt gedacht würde 
(Christie 1977 [1986]; Stehr 2018), erfordert dies andere (Ver-)Handlungen 
mit den Beteiligten als die individualisierende Enteignung von Konflikten.

3. Als ein Lehrstück, welches genau auf jenen Einsichten und der Reflexion 
konflikt(lösungs)orientierter Prämissen beruht, kann der in den späten 1980er 
Jahren wurzelnde Tatausgleich (Täter-Opfer-Ausgleich) gelten. Dieser hat 
sich in seiner Pionier- und Konsolidierungsphase dezidiert gegen ein inst-
rumentelles Verständnis gewandt, welches auf eine (normverdeutlichende) 
Veränderung der Person zielen sollte. Der Fokus wurde auf die Situation selbst 
gerichtet (vgl. Steinert 1995), womit (wieder- oder erstmals herstellbare) Mög-
lichkeitsbedingungen von Konfliktlösung aus Sicht der Betroffenen in den 
Blick kommen sollten. Ein praktischer Anwendungsfall Sozialer Arbeit, der 
als subordinierte Variante von Kriminalitätsverarbeitung im Schatten des 
Strafrechts weiterhin Bestand hat. Dieser bietet einen situativen Rahmen 
an, in welchem formalisierte Kriminalisierungsakte in lebensweltnahe Di-
mensionen rückübersetzt werden und dabei an den Auslegeordnungen der 
jeweils betroffenen Personen Orientierung findet. Auch auf dem Feld der 
Bewährungshilfe jener Zeit kann die Nichtthematisierung der strafrechtlich 
relevanten Delinquenz als Ausdruck einer hochgradigen Sensibilität gegen-
über essentialisierender und somit stigmatisierender Interventionen gedeutet 
werden. Schon länger beobachten wir eine Entwicklung zurück; Sensibilität 
wird Sozialer Arbeit als methodische Beliebigkeit vorgeworfen; und stellt 
einen der zentralen Impulse dar, eine gegensätzliche Richtung einzuschlagen 
(vgl. Kufner-Eger 2020).

4. Vielleicht geht es nicht um (aus-)schließendes Bezeichnen und Verurteilen, 
sondern um die Einsicht, dass es schlichtweg hinderlich für Denken wie Han-
deln ist, in Kausalitäten zu denken, Zusammenhänge als Korrelationen vor-
zustellen, deren historisch-situationsspezifische Bedingungen und Kontexte 
ein blinder Fleck bleiben. Inkludierender könnte es sein, über Ambivalenzen, 
Partikularismen, Heterogenitäten, Instabilitäten, Fragmenten, Ungleichzei-
tigkeiten, in widersprüchlichen Formen nachzudenken und zu handeln (vgl. 
insb. Clarke 2012). 

5. Das zu Beginn aufgelistete „Etiketten-Verzeichnis“ kann für den alltäglichen 
und omnipräsenten Gebrauch von degradierenden Attributen und Exklu-
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sionstickets stehen und verdeutlicht, dass von einem anti-essentialistischen 
Standpunkt aus ein dauerhaftes In-Frage-Stellen des Eigengebrauchs von 
Etiketten notwendig ist. Eine Minimalbedingung für Entstigmatisierung 
und Konfliktsensibilität könnte der Übergang zu Kategorisierungen sein, 
die die Ausübung von Macht und Kontrolle ausdrücken und sie doch nicht 
legitimieren. Insofern wäre es vernünftiger, Adressat*innen Sozialer Arbeit als 
„veränderungsbedürftig“, als „anpassungsbedürftig“, als „normalisierungs- und 
normierungsbedürftig“ zu titulieren. Und die folgenden Interventionen als an-
passende, normierende, normalisierende Kontroll- und Disziplinierungsakte, 
die gegen die Interessen und Bedürfnisse der Adressaten*innen durchgesetzt 
werden, zu bezeichnen, um so dezidiert in Betracht zu ziehen (bzw. ziehen zu 
können), wie das situative, professionelle und institutionelle Arrangement 
und das wissenschaftliche Nachdenken darüber konfiguriert werden kann. 

Im Rahmen dieser Überlegungen erscheint mir eine differenzsensible Lesart 
Sozialer Arbeit eine geeignete Orientierung für Entstigmatisierung. Weil sie als 
heuristische Hintergrundfolie das konkrete Potential in sich trägt, die eigene, 
machtvolle Position im Expert*innenstatus zu überdenken und hin zu einer 
„Expertenschaft in sozialer Beteiligung“ (Pilgram 2013, 207) und einer dezi-
diert parteilich-solidarischen Haltung zu gesellschaftlich gemeinhin margina-
lisierten Personen weiterzudenken. Dass auch bei dem Versuch, explizit offene 
Sprechräume, Handlungs- wie Artikulationsmöglichkeiten für subalterne Ge-
sellschaftsmitglieder zu etablieren (vgl. Steyerl 2008) die Gefahr besteht, unter 
dem Schlagwort der Partizipation affirmativ-selbstoptimierende Resonanzen 
aufseiten der Betroffenen in Gang zu setzen, kann antizipiert, derselben aber 
auch theoretisch begegnet werden. Das gilt sowohl für das Praxis- wie auch für 
das Wissenschaftsterrain Sozialer Arbeit. 

Johannes Stehr (2008, 329) hat mit Blick auf das oben thematisierte Hand-
lungsfeld eine Perspektive formuliert, die in diesem Zusammenhang auf We-
sentliches hinzuweisen vermag: „Die Straffälligenhilfe muss sich [...] nicht nur 
von Fremddiagnosen des Strafrechts lösen [...], sie muss ebenso ihre eigenen 
Diagnosefiguren überdenken und den strafenden Instanzen eine eigenständige 
Problemsicht gegenüberstellen, die die problematische Lebenslage der Adressaten 
zum Ausgangspunkt nimmt“ – und sowohl deren Perspektivierungen darauf 
größtmöglichen Platz einräumt, möchte ich hinzufügen, als auch Gesellschaftsana-
lysen darin integriert, um nicht mehrheitlich auf Verhaltensweisen von Individuen 
zu fokussieren, sondern die Verhältnisse selbst in den Blick zu nehmen (Stehr/
Anhorn 2018).
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Für mich kommt – auf gut Wienerisch gesprochen – unterm Strich raus

Verstehen-Wollen nach den jeweils eigenen Bedingungen des Gegenübers ist eine 
grandiose Geschichte, was an und für sich mit dem eigentlichen Begriff der Empathie 
zusammenklingt. „Verständigung hingegen beginnt mit dem Zweifel am eigenen Ver-
stehen und will herausfinden, welche Handlungsoptionen in der aktuellen Situation 
liegen“ (Kunstreich/May 2020, 58 kursiv i.O.) und es stellt eine jedenfalls denkbare, 
definitiv aber auch umsetz- und machbare Möglichkeit dar, einen Verständnisprozess 
nicht anhand distinktionsaffiner Exklusionstickets voranzutreiben, sondern anhand 
integrierender Merkmale von Gemeinsamkeit dialogisch zu gestalten. 
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